
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Kaufleuten und Verbrauchern (im Fol-
genden „Besteller“).  Entgegenstehende Bedingungen des  Bestellers  bedürfen  der  Schriftform und
werden nur mit schriftlicher Bestätigung des Verkäufers wirksam.

1. Angebot und Vertragsschluss
(1) Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie soweit nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet – im Internet enthaltenen Angebote sind stets freibleibend, d. h. nur als Auffor-
derung zur Abgabe eines Angebotes zu verstehen.
Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses Angebot
innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung annehmen oder innerhalb
dieser Frist die bestellte Ware zusenden.
(2) Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder schriftlich bestätigt oder
unverzüglich nach Auftragseingang ausgeführt werden. Dann gilt der Lieferschein bzw. die Waren-
rechnung als Auftragsbestätigung.
(3) Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hin-
sichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf 
schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers ge-
fährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer nach 
dessen Wahl Zug-um-Zug Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weige-
rungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen so-
fort fällig gestellt werden.

2. Lieferung / Preise
(1) Wir liefern in alle Länder der Welt. 
Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk inklusive Verpa-
ckung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Versandkosten und eventuelle Trans-
portversicherungen werden zusätzlich berechnet. 
Bei Lieferungen innerhalb der EU und Angabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer des Bestel-
lers werden Nettopreise ohne Mehrwertsteuer berechnet. Der Besteller ist dann für die Abführung der 
Mehrwertsteuer selbst verantwortlich. 
Für Lieferungen in Länder außerhalb EU erfragen Sie bitte Versandbedingungen und Preise. Bei Lie-
ferungen in Nicht-EU-Länder werden die Preise abzüglich der Deutschen Mehrwertsteuer in jeweils 
gültiger Höhe berechnet.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das von Scheu Analog angegebene Konto zu 
erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig
(3)  Grundsätzlich  werden  die  Zahlungsbedingungen  der  Kaufpreise  individuell  vereinbart.  Sofern
nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung zu zahlen.
Verzugszinsen werden gegenüber Unternehmern in Höhe von 9 %, gegenüber Verbrauchern in Höhe
von 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. berechnet. Die Geltend-
machung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

3. Lieferzeit
(1) Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde,  sind unsere Liefertermine
bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben.
(2) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbe-
halten. 
(3) Der Besteller kann 4 Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist
uns schriftlich auffordern binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen
Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem Grund in Verzug ge-
raten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen.
Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, so ist der Besteller berechtigt, vom Kaufvertrag
zurückzutreten.
(4) Vorstehende Regelungen gelten nicht für Sonderanfertigungen. Für diese sind in jedem Falle Indi-
vidualvereinbarungen erforderlich und massgeblich.

4. Gefahrübergang und Verzug
(1) Mit der Bereitstellung der Ware ab Werk durch den Verkäufer und Benachrichtigung des Bestellers
geht die Gefahr auf den Käufer über. 
(2) Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den
Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der



zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ver-
sendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
(3) Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf
Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Ver-
sand gleich.
(4) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten,
so ist der Verkäufer sind berechtigt, den ihm hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Be-
steller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe über-
haupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen Unter-
gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Besteller
über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.
(5) Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so 
geht die Gefahr spätestens 10 Tage nach Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über. 
Der Verkäufer ist verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers entsprechende Versicherungen 
abzuschließen. 

5. Widerrufsrecht für Verbraucher
(1) Ist der Besteller eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der 
überwiegend weder seiner gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann (Verbraucher), steht dem Besteller ein Widerrufsrecht gemäß § 312g i. V. m. § 355 BGB 
zu. 
(2) Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Scheu Analog, Zietenstr. 4, 12249 Berlin, 
Deutschland, Telefonnummer: 030 / 28832860; Telefaxnummer: 030/32501737, E-Mail-Adresse: ul-
la@scheu-analog.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Tele-
fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(3) Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung ge-
wählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ih-
nen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 
den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absen-
den. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Können Sie uns die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls Wertersatzleisten. Bei der Überlassung 
von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - 
wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können 
Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sachen nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch neh-
men und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Bitte beachten Sie, dass die Rückgabe von Tonabnehmern nur möglich ist, wenn das System in der 
versiegelten Originalverpackung an uns zurückgeschickt wird und/oder nicht in Gebrauch war. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Bestellungen, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstel-
lung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die ein-
deutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 

6. Eigentumsvorbehalt



(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kauf-
preises vor. Bei Waren, die der Besteller im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung vom Ver-
käufer bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen 
den Besteller aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, 
auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache bis zum Übergang des Eigentums pfleglich zu behan-
deln. 
(3) Der Besteller darf bis zur vollständigen Zahlung den Liefergegenstand weder verpfänden, vermie-
ten, verleihen, zur Sicherung übereignen oder an Dritte veräußern, noch Rechte hieran an Dritte abtre-
ten. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Verkäufer 
unverzüglich zu benachrichtigen. Berechtigte (gerichtliche und außergerichtliche), beim Dritten nicht 
eintreibbare Interventionskosten, etwa einer Klage nach § 771 ZPO, trägt der Besteller.
(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei nicht unerheblichem Zahlungs-
verzug oder abredewidrigen Verfügungen über den Liefergegenstand (z.B. Verpfändung, Sicherungs-
übereignung an Dritte etc.) kann der Verkäufer nach Mahnung die Kaufsache zur Sicherung einstwei-
len zurückfordern. Die Rücknahme des Liefergegenstands ist nicht als Rücktritt anzusehen. Zusätzlich
entstehende Kosten des Verkäufers gehen zu Lasten des Bestellers.
(5)Für den Fall einer abredewidrigen oder genehmigten Weiterveräußerung durch den Besteller wird 
die ihm daraus entstehende Forderung schon jetzt im Voraus in Höhe des Kaufpreisanspruches des 
Verkäufers (einschließlich Umsatzsteuer) an diesen abgetreten.
Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Er wird ermächtigt, die abgetretene Forderung bei Zahlungs-
verzug des Bestellers selbst einzuziehen. Er kann auch den verlängerten Eigentumsvorbehalt geltend 
machen. Der Besteller teilt in diesem Fall dem Verkäufer die zum Einzug erforderlichen Angaben zum 
Dritten mit, überreicht ihm die erforderlichen Unterlagen und teilt dem Dritten die Abtretung mit.

7. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt:
Der Besteller hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. 
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu 
rügen. 
(2) Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten, setzen Gewährleistungsrechte des Bestel-
lers voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenhei-
ten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(3) Stellt der Besteller Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d. h. sie darf nicht geteilt, 
weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation 
erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der Industrie- und Handelskammer am
Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte.
(4) Der Besteller ist verpflichtet, dem Verkäufer die beanstandete Kaufsache oder Muster davon 
zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei schuldhafter Verweigerung entfällt 
die Gewährleistung.
(5) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so ist der Verkäufer bei berechtigten und frist- und form-
gerechten Beanstandungen durch den Besteller berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Man-
gels und der berechtigten Interessen des Bestellers, die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nach-
besserung) festzulegen.
(6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprü-
che – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaf-
fenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Ver-
schleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instand-
setzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehen-
den Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
(8) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Auf-
wendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die
Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch. 



(9) Sachmängelansprüche verjähren für den Fall der Lieferung an Kaufleute in 12 Monaten. Gegen-
über Verbrauchern verjähren die Sachmängelansprüche in 24 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Ge-
setz längere Fristen vorschreibt.

8. Allgemeine Haftungsbegrenzung
(1) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Hand-
lung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaf-
fungsrisikos. Dies gilt ferner nicht, soweit eine zwingende gesetzliche Haftung vorgehsehen ist, z. B. 
nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung der, zur Durchführung des Vertrages not-
wendigen Vertragspflichten, ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht ver-
bunden.
(2) Diese Regelung gilt für den Besteller entsprechend.

§ 9 Sonstiges
(1) Der Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wech-
selklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit der Käu-
fer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist, der Geschäftssitz des Verkäufers.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke 
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.


